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Kunden mit 1/4-Stunden-Leistungsmessung (RLM-Kunden)

*Nicht-Haushaltskunden sind „Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch von über 10.000 kWh, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch für 
berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.“

Preisblatt Ersatzversorgung mit Strom für Nicht-Haushaltskunden* 
im Netzgebiet der Stadtwerke Schweinfurt GmbH
gültig ab 1. Januar 2022

Der allgemeine Preis vor 
Umsatzsteuer beträgt: Cent/kWh

reiner Energiepreis 23,78

Dieser Preis versteht sich zzgl. Netzentgelte sowie Steuern, Abgaben und Umlagen in jeweils geltender Höhe.

Erneuerbare Energien aus der Region,
finanziert aus der EEG-Umlage

Erneuerbare Energien,
finanziert aus der EEG-Umlage

Mieterstrom,
finanziert aus der EEG-Umlage

Erneuerbare Energien mit Herkun�snachweis,
nicht finanziert aus der EEG-Umlage

Kernenergie

Kohle

Erdgas

Sons�ge fossile Energieträger

Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG Umlage, werden im Regionalnachweisregister als Regionalnachweise geführt. Regionalnachweise werden bei den Stadtwerken Schweinfurt nicht verwendet. 
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Gesamtenergieträgermix 2020
Stadtwerke Schweinfurt

Produktmix Ökostrom 2020
Stadtwerke Schweinfurt

Verbleibender Energieträgermix 2020
Stadtwerke Schweinfurt

Zum Vergleich:
Stromerzeugung in Deutschland 2020

Kennzeichnung der Stromlieferung 2020 der Stadtwerke Schweinfurt GmbH
(gemäß EnWG § 42 vom 07.07.2005, geändert 2021)


